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Sozialversicherung und Zusatzversorgung” 

(Stand 01.01.2026) 

Zu Punkt 1: 

Die Rentenversicherungsnummer wird von der Deutschen Rentenversicherung (z.B. 
Bund, Rheinland, Westfalen oder Knappschaft-Bahn-See) durch Übersendung des 
Versicherungsnummernachweises, ehemals Sozialversicherungsausweis, mitgeteilt. 

Diese Versicherungsnummer wird für alle Meldungen zur Sozialversicherung 
benötigt. Sollte keine Rentenversicherungsnummer ausgestellt worden sein, führt der 
Arbeitgeber vor den Meldungen zur Sozialversicherung eine Abfrage durch, wozu die 
Angaben unter Punkt 1.1 notwendig sind. 

Zu Punkt 2.1: 

Wenn Sie krankenversicherungspflichtig sind und Sie nicht innerhalb von 2 Wochen nach 
Beschäftigungsbeginn eine Mitteilung zur Wahl einer Krankenkasse beim LBV NRW oder 
in Ihrer Dienststelle vorlegen, wird das LBV NRW Sie bei der Krankenkasse anmelden, bei 
der zuletzt eine Versicherung bestanden hat. Liegen dem LBV NRW keine Informationen 
dazu vor, werden Sie bei einer Krankenkasse unserer Wahl angemeldet (§ 175 SGB V). 

Zu Punkt 3: 

In der sozialen Pflegeversicherung ist von Versicherten ein Beitragszuschlag zu erheben, 
wenn sie kinderlos sind. Beschäftigte mit Kindern zahlen ggf. einen geringeren Beitrag zur 
Pflegeversicherung. 

Nicht auszufüllen bei einer privaten Pflegepflichtversicherung oder keiner 
Versicherungspflicht in der Pflegeversicherung (z.B. Geringfügige Beschäftigung). Bei 
einem Wechsel in die gesetzliche Versicherung oder dem Eintritt der Versicherungspflicht 
sind die entsprechenden Informationen und ggf. Nachweise unaufgefordert 
nachzureichen. 

Zu Punkt 3.1: 

Leibliches Kind: Geeignete Nachweis sind z.B. Geburtsurkunde, Urkunde über die 
Anerkennung oder Feststellung der Vaterschaft oder gleichwertige Nachweise. 

Zu Punkt 3.2: 

Stiefkind: Als Nachweise bitte Ihre Eheurkunde und die Geburtsurkunde des Kindes sowie 
eine Melde- bzw. Haushaltsbescheinigung oder gleichwertige Nachweise beifügen. 

Pflegekind: Als Nachweise bitte die Geburtsurkunde des Kindes und eine Melde- bzw. 
Haushaltsbescheinigung sowie eine Bescheinigung des Jugendamtes über das 
Pflegeverhältnis oder gleichwertige Nachweise beifügen. 

Zu Punkt 4: 

Nicht auszufüllen bei kurzfristigen Beschäftigungen. Bei einer Änderung der Verhältnisse 
sind die entsprechenden Informationen und ggf. Nachweise unaufgefordert 
nachzureichen. 

Bei kurzfristigen und geringfügig entlohnten Beschäftigungen ist der Punkt 10.3 zwingend 
zu beantworten. 

Zu Punkt 6.1: 

Geringfügige Beschäftigungen sind unter Punkt 10 einzutragen. 
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In jedem Fall auszufüllen, da hier unter Umständen eine spezielle Beitragsberechnung 
durch den Arbeitgeber zu erfolgen hat. Im Speziellen relevant im sogenannten 
Übergangsbereich. 

Einkommen innerhalb des Übergangsbereichs 

Ein Beschäftigungsverhältnis innerhalb des Übergangsbereichs liegt vor, wenn das 
aus der Beschäftigung erzielte Arbeitsentgelt regelmäßig zwischen 603,01 EUR und 
2.000,00 EUR im Monat liegt. Zum sozialversicherungspflichtigen 
Einkommen sind Einmalzahlungen (zum Beispiel die Jahressonderzahlung und 
Teile der Arbeitgeber- Umlage zur Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes) 
hinzuzurechnen. Das Arbeitsentgelt aus mehreren gleichzeitig ausgeübten 
Beschäftigungen ist dabei zusammen zu rechnen. 

Die Aufnahme jeder weiteren sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung muss 
daher dem LBV NRW immer unverzüglich angezeigt werden. 

Ab dem 01.07.2019 werden die Entgeltpunkte aus einer Beschäftigung 
im Übergangsbereich aus dem tatsächlichen Arbeitsentgelt ermittelt, obwohl die 
betreffenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer RV-Beiträge aus einem geringeren 
Entgelt zahlten. Die reduzierten Rentenversicherungsbeiträge führen ab Juli 2019 
nicht mehr zu geringeren Rentenansprüchen. 

Die besonderen Regelungen zum Übergangsbereich gelten u.a. nicht für sich im 
Praktikum befindende, auszubildende sowie an dualen Studiengängen teilnehmende 
Personen. 

Zu Punkt 6.2: 

Wer hauptberuflich selbstständig oder freiberuflich tätig ist, kann in einer Nebentätigkeit 
nicht kranken- und pflegeversicherungspflichtig werden. Der Grundsatz lautet, dass eine 
selbstständige Erwerbstätigkeit dann hauptberuflich ausgeübt wird, wenn sie von der 
wirtschaftlichen Bedeutung und dem zeitlichen Aufwand her die übrigen 
Erwerbstätigkeiten deutlich übersteigt. Durch die in der Statuserklärung abgefragten 
Kriterien, wird grds. das Vorliegen der Hauptberuflichkeit einer selbstständigen 
Erwerbstätigkeit in der Sozialversicherung gemessen. 

Alternativ zur Beantwortung der Fragen in der Statuserklärung kann eine aktuelle 
Erklärung der Krankenkasse in Bezug auf die Hauptberuflichkeit der Erwerbstätigkeit 
eingereicht werden. Zu Punkt 7: 

Bitte eine Kopie der 1. und 2. Seite des Rentenbescheides (Beginn und Art der Rente) 
beifügen. Sofern sich eine Änderung in der Rente ergibt (z.B. Zahlung einer Teilrente statt 
einer Altersvollrente), so müssen Sie dies dem LBV NRW durch Vorlage des geänderten 
Rentenbescheides unverzüglich mitteilen. Dies betrifft auch Renten, die erst nach Ende 
der Beschäftigung neu berechnet werden, aber in einen Zeitraum des 
Beschäftigungsverhältnisses zurückwirken. 

Zu Punkt 8: 

Nur auszufüllen, wenn die Beschäftigung einem Tarifvertrag unterliegt oder eine 
Versicherungspflicht in der Zusatzversorgung vertraglich vereinbart wurde. 

Zu Punkt 8.1: 

Hiermit sind Versicherungen in einer Zusatzversorgungseinrichtung des öffentlichen 
Dienstes, der Kirche oder der Versorgungsanstalten der deutschen Bühnen oder 
Kulturorchester gemeint. 

Zu Punkt 9: 

Nur auszufüllen von kurzfristig Beschäftigten und Personen, die neben der durch das LBV 
NRW bezahlten Beschäftigung ein Studium oder Praktikum ausüben oder eine 
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allgemeinbildende Schule besuchen. 

Zu Punkt 10: 

Nur auszufüllen von geringfügig Beschäftigten nach § 8 SGB IV und Personen, die neben 
der durch das LBV NRW bezahlten Beschäftigung ein Studium ausüben. 

Zu Punkt 10.1: 

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das vertraglich 
vereinbarte Arbeitsentgelt regelmäßig im Monat 603,00 EUR nicht überschreitet. 
Dabei sind Einmalzahlungen (z.B. Weihnachtsgeld) mit dem auf den Kalendermonat 
umgerechneten anteiligen Betrag zu berücksichtigen. 

Mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen werden bei der Beurteilung der 
Sozialversicherungspflicht zusammengefasst. Wenn eine Arbeitnehmerin bzw. ein 
Arbeitnehmer mehrere geringfügige Beschäftigungen ausübt und das 
Arbeitsentgelt (einschließlich Einmalzahlungen) insgesamt die Grenze von 603,00 
EUR überschreitet, unterliegt das gesamte Arbeitsentgelt aus allen 
Beschäftigungen der üblichen Beitragspflicht. Vom Arbeitsentgelt werden dann 
die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung einbehalten und zusammen mit 
dem Arbeitgeberanteil an die Krankenkasse abgeführt. Neben einer nicht 
geringfügigen versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung kann bei einem anderen 
Arbeitgeber eine geringfügig entlohnte Beschäftigung zusätzlich ausgeübt werden, 
ohne dass die beiden Beschäftigungen zusammengerechnet werden (die 
geringfügig entlohnte Beschäftigung bleibt somit versicherungsfrei). Werden 
hingegen neben einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung 
mehrere geringfügig entlohnte
Beschäftigungen ausgeübt, dann wird die zeitlich zuerst begonnene geringfügig 
entlohnte Beschäftigung außer Acht gelassen, jede weitere Beschäftigung wird 
mit der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet, sodass im Regelfall Beitragspflicht 
zu allen Zweigen der Sozialversicherung auch für die zweite und jede weitere 
geringfügig entlohnte Beschäftigung besteht. 

Der Arbeitgeber hat bei einer geringfügig entlohnten Beschäftigung in jedem Fall 
pauschal Beiträge zur Renten- und ggf. Krankenversicherung zu zahlen. 

In der Krankenversicherung entstehen durch eine geringfügig entlohnte 
Beschäftigung keine Leistungsansprüche. 

Seit dem 01.01.2013 unterliegen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (603-EUR-Minijob) ausüben, 
grundsätzlich der Versicherungs- und vollen Beitragspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Der von der Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer 
zu tragende Anteil am Rentenversicherungsbeitrag beläuft sich derzeit auf 3,6 
Prozent des Arbeitsentgelts. Er ergibt sich aus der Differenz zwischen dem 
Pauschalbeitrag des Arbeitgebers (derzeit 15 Prozent) und dem vollen Beitrag zur 
Rentenversicherung in Höhe von zurzeit 18,6 Prozent. 

Die Vorteile der Versicherungspflicht für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ergeben sich aus dem Erwerb von Pflichtbeitragszeiten in der Rentenversicherung. Das 
bedeutet, dass die Beschäftigungszeit in vollem Umfang für die Erfüllung der 
verschiedenen Wartezeiten (Mindestversicherungszeiten) berücksichtigt wird. 

• Pflichtbeitragszeiten sind beispielsweise Voraussetzung für:

• einen früheren Rentenbeginn,

• Ansprüche auf Leistungen zur Rehabilitation (sowohl im medizinischen Bereich als
auch im Arbeitsleben),

• den Anspruch auf Übergangsgeld bei Rehabilitationsmaßnahmen der gesetzlichen
Rentenversicherung,

• die Begründung oder Aufrechterhaltung des Anspruchs auf eine Rente wegen
Erwerbsminderung.
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Darüber hinaus wird das Arbeitsentgelt nicht nur anteilig, sondern in voller Höhe bei der 
Berechnung der Rente berücksichtigt. Ist die Versicherungspflicht nicht gewollt, können 
sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von ihr befreien lassen. Hierzu muss dem 
Arbeitgeber – hier LBV NRW als Gehalt zahlende Stelle - schriftlich mitgeteilt werden, dass 
die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung gewünscht wird. 
Werden mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen ausgeübt, kann der Antrag auf 
Befreiung nur einheitlich für alle zeitgleich ausgeübten geringfügigen Beschäftigungen 
gestellt werden. Über den Befreiungsantrag sind alle weiteren - auch zukünftige - 
Arbeitgeber zu informieren, bei denen eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausgeübt 
wird. Die Befreiung von der Versicherungspflicht ist für die Dauer der Beschäftigung(en) 
bindend; sie kann nicht widerrufen werden. 

Die Befreiung wirkt grundsätzlich ab Beginn des Kalendermonats des Eingangs beim 
Arbeitgeber oder beim LBV NRW als Zahlstelle, frühestens ab Beschäftigungsbeginn. 
Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung bis zur 
nächsten Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des 
Befreiungsantrags, meldet. Andernfalls beginnt die Befreiung erst nach Ablauf des 
Kalendermonats, der dem Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei der Minijob-
Zentrale folgt. 

Zu Punkt 10.2: 

Hinweis der Rentenversicherungsträger: 

Geringfügig entlohnte Beschäftigte, die die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 
beantragen, verzichten freiwillig auf die oben genannten Vorteile. Durch die Befreiung zahlt 
lediglich der Arbeitgeber den Pauschalbeitrag in Höhe von 15 Prozent des Arbeitsentgelts. 
Bevor sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht entscheiden, wird eine individuelle Beratung bezüglich der 
rentenrechtlichen Auswirkungen bei einer Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen 
Rentenversicherung empfohlen. 

Zu Punkt 10.3: 

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung für eine 
Zeitdauer ausgeübt wird, die im Laufe eines Kalenderjahres auf nicht mehr als drei 
Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt 
oder im Voraus vertraglich begrenzt ist. Dies kann auch dann gelten, wenn die 
kurzfristige Beschäftigung die Voraussetzung einer geringfügig entlohnten Beschäftigung 
erfüllt. 

Eine kurzfristige Beschäftigung erfüllt dann nicht mehr die Voraussetzungen 
einer geringfügigen Beschäftigung, wenn die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird 
und ihr regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt die Geringfügigkeitsgrenze 
übersteigt. Berufsmäßig wird eine Beschäftigung dann ausgeübt, wenn sie für die 
in Betracht kommende Person nicht von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist.  




